
v o n  T h o m a s  F u c h s

Unter den sanften Händen des Masseurs 
entspannen sich Muskeln und Gelenke. 
Christiane Kelch, oft verspannt von der 

Schreibtischarbeit, fühlt sich nun wieder fit für 
den Job. Noch frischer fühlt sich die 53-jährige 
Büroangestellte allerdings bei dem Gedanken 
daran, dass ihr Arbeitgeber die wohltu-
ende Massage zahlt – und sie zu-
gleich Steuern spart.

„Betriebliche Gesund-
heitsförderung“ heißt 
die Formel. Christiane 
Kelch und ihre Kollegin-
nen vom Berliner Lohnser-
vice Wendel profitieren schon 
jetzt von dieser gesetzlichen 
Neuregelung, die es dem Arbeit-
geber erlaubt, die Gesundheit seiner 
Belegschaft jährlich mit 
bis zu 500 Euro pro Ar-
beitnehmer zu fördern 
– steuer- und sozialab-
gabenfrei. Das neue Ge-
setz tritt erst 2009 in Kraft, 
gilt dann aber rückwirkend für 
2008.

Bei größeren Unternehmen ist 
die betriebliche Gesundheitsförde-
rung seit Längerem Teil der Fir-
menkultur. Beim Automobilzulie-
ferer Freudenberg in Friedrichs-
hain, im Zahnradwerk Pritzwalk, 
bei den Daimler Gesundheitsta-
gen am Potsdamer Platz oder 
der Gasag: Überall stehen Rüc-
kenschule, Massage, Nordic 
Walking, Yoga, Ernährungs-
lehre oder Stressbewältigung 
auf dem Terminplan. 

Prävention erleichtert

Die gesetzliche Neure-
gelung macht es ab Januar 
auch kleineren Unterneh-
men leichter, Vorsorge für 
die Gesundheit der Mitarbeiter zu treffen. Nach 
dem neuen Steuerrecht muss der Arbeitgeber 
nicht mehr nachweisen, dass er ein „eigenbe-
triebliches Interesse“ an der jeweiligen Maß-
nahme hat. Er kann nun einfach Quittungen 
erstatten, die seine Mitarbeiter einreichen. In 
Frage kommt dafür alles, was dem „Präventi-
onsleitfaden der Spitzenverbände der Kranken-
kassen“ entspricht, wie es im holperigen Büro-
kratendeutsch heißt. Das umfasst auch die Er-
stattung der Eigenbeteiligung an Kuren und 
Aktivurlauben. Zahlungen für die Mitgliedschaft 
in Sportvereinen oder Fitnessclubs schließt das 
Gesetz dagegen eindeutig aus. Im Präventions-
leitfaden finden sich aber genug Alternativen: 
Neben Angeboten zu Bewegung, Entspannung 
und Ernährung können auch Maßnahmen wie 

Nikotinentwöhnung, Programme gegen Alkohol 
und Drogenmissbrauch oder Seminare zum 
Thema Stressbewältigung gefördert werden. 

Letztere seien „dringend nötig“, sagt David 
Groneberg, Professor für Arbeitsmedizin an der 

Charité: „Wir haben heute eine weniger phy-
sisch, dafür aber stärker psychisch anstren-

gende Arbeit. Da muss die betriebliche 
Gesundheitsförderung ansetzen“, emp-

fiehlt der Mediziner. Viele Gesundheits-
experten gehen wie er davon aus, dass 
knapp die Hälfte aller berufsbedingten 

Nacken- und Rückenleiden auf an-
dauernden Stress am Arbeitsplatz 
zurückzuführen ist. Einer Studie 
der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin 
(BAUA) zufolge summiert sich 
der durch krankheitsbedingte 
Fehlzeiten verursachte volks-
wirtschaftliche Schaden in 
Deutschland auf rund 65 Milli-
arden Euro im Jahr. 

Vorsorge lohnt sich

Deshalb lohne sich betriebli-
che Gesundheitsförderung für 
jedes Unternehmen, versichert 
die Bundesanstalt: Jeder in die 
Prävention investierte Euro 
spart bis zu acht Euro ein – 
durch geringere Fehlzeiten, 
weniger Krankheitsvertre-
tungen und eine höhere  
Leistungsfähigkeit der Ar-

beitnehmer. Auch viele 
kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, 
in denen noch nicht 
die gleichen Stan-
dards herrschen wie 
sie in großen Firmen 

inzwischen üblich sind, denken deshalb 
langsam um.

Sabine Stengel aus Charlottenburg zum 
Beispiel bereitet ihre kleine Firma cartogis, die 

Landkarten im Internet anbietet, gerade auf 
eine GmbH-Gründung vor. Die betriebliche Ge-
sundheitsförderung hat sie für ihre künftigen 
neuen Mitarbeiter schon fest eingeplant. „Ge-
rade die Aufbauphase ist doch ein Riesenstress 
für alle. Da muss ich die Leute doch bei Laune 
halten“, sagt sie.

Jeder Arbeitnehmer, der jetzt mit seinem 
Chef über eine Jahresprämie oder einen Bonus 
verhandelt, sollte ruhig auch gesundheitsför-
dernde Maßnahmen ins Gespräch bringen. 
Wichtig dabei ist: Der Arbeitgeber muss die 
Maßnahme als ein wirkliches Extra anbieten 
und nicht etwa als regulären Teil des Gehalts. 
Sonst schlägt das Finanzamt unter Umständen 
doch noch zu und der Arbeitnehmer muss den 
Zuschuss dann möglicherweise als so genann-
ten „Sachbezug“ versteuern. 

Freund  
und Helfer  

fürs Fernsehen

Andrea Keune ist Kriminalkom-
missarin bei der Berliner Polizei. 

Die 27-Jährige tüftelt, grübelt und 
ermittelt gerne. Normalerweise ist 
sie beim Landeskriminalamt im Ein-
satz. Zurzeit vertritt sie allerdings 
eine Kollegin in Elternzeit bei der 
Film- und Autorenberatung und 
sorgt dafür, dass Kriminalfälle auf 
der Leinwand oder dem Bildschirm 
richtig in Szene gesetzt werden. Die 
Vielseitigkeit des Aufgabenfeldes hat 
sie gereizt, den Job für ein dreiviertel 
Jahr zu übernehmen.

❖ ❖ ❖

Arbeitsalltag: Ich erhalte täglich 
Anfragen von Krimi- und Drehbuch-
autoren, Regisseuren, Requisiteuren, 
Aufnahmeleitern oder Schauspielern. 
Sie melden sich schriftlich, per Mail 
oder telefonisch bei mir. Dann erteile 
ich Ihnen die gewünschten Auskünfte 
zu verschiedenen Themen rund um 
die polizeiliche Arbeit oder vermittele 
Fachgespräche zu Ansprechpartnern 
einzelner Dienststellen. Ich koordinie-
re außerdem Motivbesichtigungen 
und Dreharbeiten in den Liegenschaf-
ten der Berliner Polizei. Wenn nötig, 
verleihe ich Requisiten und kümmere 
mich um Hospitationen von Schau-
spielern, die sich bei uns auf eine Rol-
le vorbereiten wollen.

Freuden bei der Arbeit: Die im-
mer wieder wechselnden Themen 
und die ganz unterschiedlichen An-
fragen stellen mich immer wieder 
vor neue Herausforderungen. Der 
Kontakt zur Filmbranche ist oft sehr 
interessant und trägt zur Erweite-
rung meines Horizonts bei. 

Sorgen im Arbeitsalltag: Lei-
der kann nicht immer jedes Anliegen 
realisiert werden. Aus taktischen 
Gründen kann ich auch nicht alle 
Fragen so ausführlich beantworten 
wie gewünscht: Natürlich kann ich 
nicht in allen Einzelheiten beschrei-
ben, wie man einen Sprengsatz baut. 
Was allerdings möglich ist, wird 
möglich gemacht. 

Verdienst: Mein Gehalt richtet 
sich wie bei allen Beamten nach dem 
Bundesbesoldungsgesetz. Ich gehö-
re der Besoldungsgruppe A 9 an, ar-
beite allerdings in Teilzeit 25 Stunden 
pro Woche.

Ausbildung: Die Stelle in der Au-
toren- und Filmberatung ist vorge-
sehen für eine Angestellte im Verwal-
tungsdienst. Eine entsprechende 
Ausbildung ist Pflicht. Wichtig ist 
eine aufgeschlossene, freundliche 
und kommunikative Art, damit der 
Anfragende sein Anliegen in guten 
Händen weiß.

K o n t a k t
zur Redaktion:  

Tel. 030/69 56 65 0, Fax 030/69 56 65 20, 
E-mail: jobredaktion@raufeld.de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	 B e r l i n e r  Z e i t u n g  ·  N u mm e r  2 9 9  · 2 0 . / 2 1 .  D e z e m b e r  2 0 0 8  –  S e i t e  S 1 	

❖

Beruf und KarriereBeruf und Karriere

R E C H T

Fallstricke für Arbeitgeber
Bei Bewerbungsgesprächen und Absagen sollten Firmenchefs Vorsicht walten lassen

2 100 junge Deutsche  
beim Freiwilligendienst
BERLIN. Mit einem neuen Freiwilli-
gendienst sind in diesem Jahr mehr 
als 2 100 junge Bundesbürger ins 
Ausland gegangen, um dort Entwick-
lungshilfe zu leisten. Das Programm 
Weltwärts startete Anfang 2008 und 
soll bis 2011 auf bis zu 10 000 Teilneh-
mer pro Jahr ausgebaut werden. Die 
Bundesregierung stellt für das Pro-
jekt bis zu 70 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Das Angebot richtet sich an 
Deutsche und Ausländer, die ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik ha-
ben. Die Teilnehmer sollten zwi-
schen 18 und 28 Jahre alt sein. Die 
Helfer sind zwischen sechs Monaten 
und zwei Jahren im Auslandseinsatz. 
Die meisten Freiwilligen gingen un-
mittelbar nach dem Schulabschluss 
oder während des Studiums in die 
Entwicklungshilfe. � (dpa)
www.weltwaerts.de

Studie: Berufseinsteiger 
wenig belastbar
KÖLN. Zu viel Fastfood und zu wenig 
Sport: Wie drastisch sich falsche Le-
bensgewohnheiten junger Erwach-
sener beim wichtigen Übergang in 
die Berufswelt auswirken können, 
zeigt eine Untersuchung der Deut-
schen Sporthochschule Köln. 13 000 
Teilnehmer zwischen 16 und 25 Jah-
ren wurden für die „Fit fürs Leben“-
Studie befragt. Die Folgen von Feh-
lernährung und Sportabstinenz sind 
für die Berufsanfänger und so man-
ches Unternehmen besorgniserre-
gend, zumal Übergewicht und Bewe-
gungsmangel ab 18 Jahren deutlich 
zunehmen. Diese Entwicklung sei 
brisant für den Arbeitsmarkt. Betrof-
fen seien vor allem Berufe, bei denen 
ein Mindestmaß an körperlicher Lei-
stungsfähigkeit erforderlich sei, zum 
Beispiel im Handwerk. Dort seien 
Fälle eingetreten, bei denen die Fett-
leibigkeit Hindernis für das Ergreifen 
des Traumberufs der Bewerber war. 
Auch in der Produktion oder bei der 
Polizei können Übergewicht, man-
gelnde Ausdauer und Schnelligkeit 
künftig zu Nachwuchsproblemen 
führen. � (dpa)

Na  c h r i c h t e n
❖

Kündigung: Die fristlose Kündi-
gung einer Busbegleiterin wegen ih-
rer Teilnahme an einer Pilgerfahrt war 
unzulässig. Die praktizierende Mus-
lima hatte die Reise trotz verweigerter 
Urlaubserteilung eigenmächtig ange-
treten. An sich ist das ein triftiger 
Grund für eine Entlassung. Nach In-
teressenabwägung erklärten die Rich-
ter des Arbeitsgerichts die Kündigung 
allerdings für unwirksam. � (rfd)
(AZ 17 Ca 51/08)

URTEIL    
❖

STEC    K BRIE    F
❖

TERMIN    
❖

Bewerbung: Arbeitsuchende wis-
sen häufig nicht, für welche Unter-
nehmen ihr Profil interessant ist und 
wie eine gelungene Bewerbung aus-
sieht. Das Projekt JOBarbeit des Se-
minarzentrums Göttingen (SZG) bie-
tet auch 2009 Hilfe im Bewerbungs-
prozess an. In Kooperation mit den 
Arbeitsagenturen und JobCentern in 
Berlin bietet das SZG ab 12. Januar 
neue Kurse an Standorten in Mar-
zahn und Wilmersdorf an: Vier Stun-
den täglich widmen sich die Teilneh-
mer unterstützt von professionellen 
Jobcoaches der Selbstvermarktung, 
um eine individuelle Bewerbungs-
strategie zu entwickeln. � (rfd)
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Entspannt arbeiten
Das neue Jahressteuergesetz bringt geldwerte Vorteile – für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Massagen und andere 
gesundheitliche 
Maßnahmen zur 

Prävention werden 
künftig gefördert. 
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V o r s o rge   n

Steuern
Den Entwurf zum Jahressteuergesetz findet 
man auf der Seite des Finanzministeriums: 
www.bundesfinanzministerium.de
(Stichwort: Jahressteuergesetz)

Internet
Informationen zur Gesundheitsförderung 
erhält man bei den Krankenkassen. Dort gibt 
es auch den Präventionsleitfaden. Nachlesen 
lässt er sich im Internet: www.physio.de 
(>Infothek >Gesetze, Richtlinien >Maßnah-
men zur Primärprävention)

Eine nützliche Adresse ist die Homepage der 
Bundesvereinigung Prävention und Gesund-
heitsförderung: www.bvpraevention.de

v o n  U l f  W e i g e lt

Auf dem Arbeitsmarkt geht es in 
wirtschaftlich schwierigen Zei-

ten oft rau zu: Der Kampf um den 
Arbeitsplatz beginnt bereits mit der 
Einstellung, auch die Bewerberaus-
wahl wird härter. Dabei werden 
mitunter gesetzliche Regelun-
gen missachtet, die durch 
das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) 
von 2006 sogar noch 
umfassender geworden 
sind. Verstöße bleiben 
nicht ohne Folgen: Im 
Verletzungsfall droht 
dem Arbeitgeber 
Schadenersatz.

Vor dem Landes-
arbeitsgericht Ham-
burg kam es jüngst zum Streit um 
die Frage, ob der Arbeitgeber einem 
nicht erfolgreichen Bewerber Aus-
künfte zu der erfolgten Einstellung 
geben muss. Arbeits- und Landes-

arbeitsgericht verneinten dies, lie-
ßen jedoch eine Revision beim Bun-
desarbeitsgericht (BAG) zu. Ihre 
Ablehnung begründeten sie damit, 
dass die durchgefallene Bewerberin 

keine stichhaltigen In-
dizien für eine Diskri-
minierung vortragen 

konnte. Das Argument, 
sie sei eine 45-jährige Frau 

nicht-deutscher Herkunft, 
allein reiche nicht aus. Da-
her sahen sie keinen An-
spruch auf Entschädigung 
gemäß AGG. Und da es kei-
nen „allgemeinen Erfah-

rungssatz“ darüber gebe, dass 
Bewerber lediglich aufgrund 

dieser Merkmale nicht berück-
sichtigt würden, habe die Klägerin 
keinen Anspruch auf Auskünfte 
zum erfolgreichen Bewerber. 

Im Umkehrschluss bedeutet das: 
Arbeitgeber sollten in Absageschrei-
ben lieber keine Begründung ange-
ben, um keine Grundlagen für Kla-

gen nach dem AGG zu schaffen. Das 
Gleichbehandlungsgesetz greift na-
türlich nicht erst bei der Zu- oder 
Absage eines Bewerbers, sondern 
schon bei der Einladung und in den 
Bewerbungsgesprächen selbst. 

Arbeitgeber müssen hier immer 
größere Vorsicht walten lassen. Vie-
le Fragen sind unzulässig und kön-
nen Klagen nach sich ziehen. Der 
Chef sollte daher bei der Auswahl 
seiner Fragen immer die konkret zu 
besetzende Stelle als Bezugspunkt 
im Auge behalten. Auf Grund des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
muss der Bewerber ohnehin nur zu-
lässige Fragen wahrheitsgemäß be-
antworten. Tabu sind Fragen nach 
einer Schwangerschaft, Kinderwün-
schen oder Heiratsabsichten. 

Im Gegensatz dazu wurde über 
die Frage nach einer Schwerbehin-
derung noch nicht endgültig ent-
schieden. Das BAG neigt dazu, die 
Frage uneingeschränkt zuzulassen. 
Es gibt jedoch andere Auffassun-

gen, sodass der Europäische Ge-
richtshof in dieser Angelegenheit 
das letzte Wort haben wird. 

Nach einer Gewerkschaftszuge-
hörigkeit darf nur gefragt werden, 
wenn sich der Bewerber in einem 
Tendenzbetrieb bewirbt. Tendenz-
betriebe sind Arbeitgeberverbände 
oder Gewerkschaften mit nach-
weislich unmittelbarem Bezug zur 
Frage. Zudem muss das besondere 
Vertrauen des Arbeitgebers in den 
Mitarbeiter Voraussetzung für das 
Beschäftigungsverhältnis sein. 
Krankheiten dürfen nur dann er-
fragt werden, wenn die Ausübung 
des angestrebten Berufs davon be-
troffen ist. So verhält es sich auch 
mit Fragen nach der Religions- oder 
Parteizugehörigkeit.

Der Autor ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht in der Kanzlei Weigelt 
und Ziegler in Berlin.
www.weigelt-ziegler.de


